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Personalien
Adrian Schneider wird Counsel bei
Osborne Clarke

Die internationale Wirtschaftskanzlei Osbor-
ne Clarke hat mit Wirkung zum 1. 9. 2019
Adrian Schneider zum Counsel ernannt. Er ist
spezialisiert auf s�mtliche Themen an den
Schnittstellen zwischen Technologie und
Recht, insbesondere mit Blick auf die Bewer-
tung und Gestaltung technisch gepr�gter Ge-
sch�ftsmodelle im IT-Vertragsrecht, im Urhe-
ber- und im Datenschutzrecht. Besondere Ex-

pertise bringt er aus seiner �ber zehnj�hrigen T�tigkeit als Soft-
ware-Entwickler in den Bereichen Web-, Mobile- und Games-
Development mit. Adrian Schneider war bereits als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei Osborne Clarke, seit 2014 ist er als
Anwalt f�r die Kanzlei t�tig.

Thomas Stadler neu bei SSB

RA Thomas Stadler (50), der �ber zwanzig
Jahre lang Partner der Soziet�t Alavi Frçsner
Stadler und seit 2017 auch Syndikus des Pay-
TV-Senders Sky war, wechselte zum 1. 9.
2019 zur M�nchener Medienrechtskanzlei
SSB Sçder Berlinger.
Der Fachanwalt f�r IT-Recht und f�r gewerb-
lichen Rechtsschutz, der auch das Rechts-
Blog internet-law.de betreibt, verf�gt �ber

langj�hrige Erfahrung in der Beratung und Vertretung von
Mandanten im Medien- IT- und IP-Recht. Bei SSB wird Stadler
schwerpunktm�ßig in den Bereichen �ußerungsrecht, Internet-
und IT-Recht sowie Wettbewerbsrecht t�tig sein.
Die Rechtsanw�lte von SSB begleiten seit vielen Jahren ihre
Mandanten in allen Rechtsfragen rund um klassische Medien,
bei der digitalen Transformation und der Entwicklung vielge-
staltiger neuer (Online-) Gesch�ftsmodelle. Sie f�hren bedeu-
tende Grundsatzverfahren im Presserecht gleichermaßen wie
zu digitalen Themen. Einen Namen haben sie sich besonders
durch ihre fortlaufende T�tigkeit f�r die Unternehmen von Hu-
bert Burda Media gemacht, unter denen sich große Zeitschrif-
tenverlage ebenso finden wie einige der wichtigsten digitalen
Medienanbieter.

Veranstaltungen
Tagungsbericht zur 20. DSRI-Herbstakademie

„Die Macht der Daten und der Algorithmen – Regulierung
von IT, IoT und KI‘‘ lautete der Titel der 20. Herbstakade-
mie der Deutschen Stiftung f�r Recht und Informatik
(„DSRI‘‘), die vom 11. bis 14. September 2019 in der Freien
Hansestadt Bremen stattfand. Dementsprechend beleuchteten
die knapp 60 Vortr�ge die unterschiedlichsten technischen,
rechtlichen und ethischen Facetten der titelgebenden The-
matiken.

Die Erçffnung fand in der dem zwanzigsten Jubil�um geb�h-
rend festlichen Oberen Rathaushalle des Bremer Rathauses
statt. Nach dem Grußwort von Staatsrat und Vorsitzendem des
IT-Planungsrats Hans-Henning L�hr, der von der Umsetzung
des Onlinezugangsgesetzes (OZG) berichtete, wurde der dies-
j�hrige Gastvortrag vom Direktor des Mainzer Medieninstituts

Prof. Dieter Dçrr zum Thema „Die Macht der Intermedi�re‘‘
gehalten.
Am ersten Tag der Veranstaltung widmeten sich die Vortragen-
den haupts�chlich dem Datenschutz. In den ersten Vortr�gen
stand die Frage nach der Erf�llung datenschutzrechtlicher Infor-
mationspflichten im Mittelpunkt. Stephanie von Maltzan kriti-
sierte, dass Betroffene bei algorithmischen Entscheidungspro-
zessen praktisch keine Chance haben, ihre Rechte durchzuset-
zen. Aus der umgekehrten Perspektive forderte Laurenz Strasse-
meyer nutzerorientiertes Denken bei der Information �ber die
Verarbeitung personenbezogener Daten ein und schlug vor, In-
formationen auch durch Einbindung von Piktogrammen, Ab-
laufdiagrammen und Gamification zu vermitteln. �iga Škorjanc
verglich die Rahmenbedingungen f�r automatisierte Kreditent-
scheidungen in Deutschland und �sterreich und Alexander Gol-
land pl�dierte f�r eine differenziertere Betrachtung von „Dyna-
mic Pricing‘‘-Modellen, die bei ausreichender Beachtung der
datenschutzrechtlichen Pflichten den gesellschaftlichen Wohl-
stand insgesamt erhçhen kçnnten.
Im zweiten Panel des Vormittags erl�uterte Daniela Herdes die
datenschutzrechtlichen Probleme beim Einsatz von KI im Be-
werbungsprozess. Philipp Kaufold sah die Zukunft von Legal
Tech-Dienstleistungen vornehmlich in der Compliance und
nicht in der Rechtsberatung im konkreten Einzelfall.
Anschließend zog Bremens Landesbeauftragte f�r Datenschutz
und Informationsfreiheit Imke Sommer nach 15 Monaten
DSGVO Bilanz und hob das steigende Bewusstsein sowie die
Bekanntheit der DSGVO hervor.
Anschließend teilte sich die Veranstaltung in jeweils parallel
stattfindende Panels. Das erste Panel zum Datenschutzrecht be-
handelte Betroffenenrechte und die Folgen und Sanktionsmçg-
lichkeiten nach Datenschutzverstçßen. Jenny Strauß und Philip
Schweers sowie Lennart Elsaß gingen verschiedenen Aspekten
des Schadensersatzanspruches nach. Jan Spittka schloss das Pa-
nel mit einer spannenden Beleuchtung des Spannungsfelds zwi-
schen der Selbstbelastungsfreiheit und den Meldepflichten
nach Art. 33 DSGVO und Art. 34 DSGVO. Er schaffte es in
den ihm zustehenden 25 Minuten Vortragszeit, die Frage nach
der Rechtm�ßigkeit der deutschen Regelung in § 19 BDSG un-
ter Beleuchtung der damit verbundenen verfassungsrechtlichen
und europarechtlichen Probleme mit einem „Ja‘‘ zu beantwor-
ten. F�r seinen Beitrag wurde Spittka mit einem der beiden ver-
liehenen „Best Paper Awards‘‘ ausgezeichnet.
Das n�chste Panel wurde von Bilal Abedin mit einem erhellen-
den Vortrag zur Herausgabe von Mitglieder- und Gesellschaf-
ter-Adresslisten in Vereinen, Genossenschaften und Publi-
kumsgesellschaften eingeleitet, bei dem insbesondere die bis-
herige Rechtsprechung gr�ndlich analysiert und ausgewertet
wurde. Das Thema Auskunftsanspr�che f�hrte anschließend
Olaf Koglin aus der Legal Tech Perspektive fort. David Seiler
erçrterte, weshalb nach seiner Auffassung Fotografen nicht als
Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO angesehen werden
sollten. Abgerundet wurde dieses Panel mit dem Update Daten-
schutz von Flemming Moos, der die Entwicklungen des letzten
Jahres nachvollzog und zusammenfasste.
Im parallel stattfindenden Panel zu Smart Contracts und Legal
Tech beleuchteten Ruxandra Lupu und Matthias Berberich in
ihren Vortr�gen die rechtlichen Implikationen von Smart Con-
tracts sowie insbesondere deren mçgliche AGB-rechtliche Re-
levanz. Anne Leßner untersuchte Gesch�ftsmodelle verschiede-
ner Legal-Tech-Anbieter im Hinblick auf ihre Regulierung
durch das RDG. Dirk M�llmann analysierte verschiedene For-
men menschlichen Fehlverhaltens in kritischen Infrastrukturen
und ihre jeweilige gesetzliche Ber�cksichtigung.
Eine Neuheit im Format der Herbstakademien war der von
Sebastian Dienst und Alexander Brandt durchgef�hrte Work-
shop zu einem „Data Breach‘‘-Vorfall in einem Unternehmen.
Die Teilnehmenden sahen sich vor die Herausforderung ge-
stellt, f�r ein datenschutztechnisch miserabel aufgestelltes Un-
ternehmen unter hohem Zeitdruck Empfehlungen zu entwi-
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ckeln, um Bußgelder und Folgesch�den eines Hackerangriffs
zu minimieren. Das Fazit der sehr angeregten Diskussionen
kann nur lauten, dass gute Vorbereitung durch die Beachtung
von organisatorischen sowie technischen Standards, Planung
und regelm�ßige �bung im Ernstfall Gold wert ist.
Am Freitag blieb die Veranstaltung in zwei parallele Panels ge-
teilt. Das Panel zu Cyber Physical Systems begann mit einem
Vortrag von Sheila V�squez und Steffen Kroschwald zu der Fra-
ge der Datenschutzverantwortung zwischen Herstellern und
Anbietern im Bereich der Robotik, wobei die Vortragenden ins-
besondere das Principal-Agent-Problem am Beispiel der Fahr-
zeugautomatisierung darstellten. Fruzsina Moln�r-G�bor be-
richtete �ber ein Forschungsprojekt, in dem die Rolle des Arz-
tes bei medizinischen KI-Anwendungen ergr�ndet werden soll.
Als Letzter im Panel gab der Datenschutzbeauftragte des Uni-
versit�tsklinikums Leipzig Andreas Scholtz einen Einblick in
die datenschutzrechtlichen Probleme des Roboter-Einsatzes
im Krankenhaus.
Nat�rlich waren auch die in den Medien breit diskutierten In-
ternetfilter im Rahmen der neuen Urheberrechtsrichtlinie ein
Thema der Tagung. Ihnen widmeten Sven Schonhofen und
Ramona Kimmich einen Vortrag. Eva Ametsbichler beleuchtete
im selben Panel die rechtlichen Fragestellungen im Zusammen-
hang mit Smart Home Technologie. Im letzten Vortrag des Pa-
nels gab Berthold Haustein einen gleichsam lehrreichen wie
unterhaltsamen rechtshistorischen Exkurs in die Entstehungs-
geschichte des Kunsturhebergesetzes von 1907 mit der auch
f�r heute sehr relevanten Frage: „Machen Bilder nur Nachrich-
ten oder auch Gesetze?‘‘.
Die DSGVO stand ein weiteres Mal auf der Tagesordnung.
Sebastian Wilfling unterzog die derzeitige Praxis sog. „Cookie
Banner‘‘ einer kritischen Betrachtung. Thomas Janicki machte
auf die bislang weder in der DSGVO noch in ihrer Umsetzung
beachtete Problematik von Einwilligungen durch aufgrund ih-
res Alters beeintr�chtigte Menschen aufmerksam und entwi-
ckelte erste Lçsungsans�tze. Martin Kader befasste sich mit
den Mçglichkeiten von „Codes of Conduct‘‘. Lisa K�de und
Stephanie von Maltzan zeigten anhand einer anschaulichen
Einf�hrung in Algorithmen und neuronale Netze, was Erkl�r-
barkeit von KI bedeuten kann und welche Chancen und Gren-
zen das Prinzip „Transparency by Design‘‘ aufweist.
Parallel dazu berichtete Lennart K�hling �ber die Mçglichkei-
ten, mobile Informationstechnik barrierefrei zu gestalten. Da-
nach skizzierten die Rechtsanw�ltinnen Katrin Rammo und
Juliane Rater die werkvertraglichen Gew�hrleistungsrechte,
die bei einer nicht datenschutzkonform erstellten Webseite ent-
stehen kçnnen, wobei sie auch die Konflikte mit dem Rechts-
dienstleistungsgesetz herausarbeiteten. Johanna Spiegel zeigte
die Probleme bei der Umsetzung des NetzDG auf. In einem
multimedialen Vortrag pr�sentierte Frank Hartmann sehr ein-
dr�cklich die Macht von „Deep Fakes‘‘ und welche Recht-
schutzmçglichkeiten gegen solche t�uschend echten F�lschun-
gen bestehen.
Im „K�nstliche Intelligenz‘‘ betitelten Panel wurde mit den
Vortr�gen von Johannes Groß und Ulrich Gasper rechtspoliti-
schen und ethischen Erw�gungen Raum gegeben, bevor Con-
rad S. Conrad und Jan Bohnstedt die Zuhçrenden auf den da-
tenschutzrechtlichen Boden der Tatsachen zur�ckholten.
Im Panel zum IT-Recht konnten die Teilnehmenden w�hrend-
dessen dank David Saive und Hauke Precht einen anschauli-
chen Einblick in die Einbindung von Juristen in das bei der agi-
len Softwareentwicklung g�ngige Scrum-Projektmanagement
erhalten. Frank Falker bot im Anschluss daran einen �berblick
�ber die rechtlichen Problemstellungen bei der Nutzung von
API-Schnittstellen (Application Programming Interfaces) und
Isabelle Vossius-Kçbel berichtete �ber die Mçglichkeiten des
Softwareanwenders, bei der Quellcode-Hinterlegung im Fall ei-
ner Insolvenz des Softwareanbieters Zugang zum Quellcode zu
erhalten. Schließlich zeigte Hendrik Schçttle die kreativen Ver-
suche auf, durch Wrapper und andere Tricks Lizenzprobleme

bei der Verwendung von Open-Source-Code in propriet�rer
Software zu umgehen.
Im nachmitt�glichen Panel �ber Experten- und Entscheidungs-
systeme brachte Friederike Wilde-Detmering den Bereich der
Landwirtschaft 4.0 mit ihren rechtlichen Herausforderungen
ins Bewusstsein des Publikums. Kevin Baum und Andreas
Sesing f�hrten die Kontextabh�ngigkeit der Anforderungen an
die Erkl�rbarkeit maschinengest�tzter Entscheidungen vor.
Dass dar�ber hinaus auch der Umgang mit maschinellen Emp-
fehlungen durch die Anwender wirksamer Regulierung bedarf,
besch�ftigte Maurice Niehoff und Christian Straker. Michael
Matejek und Franziska Neugebauer markierten die Grenzen
der Zul�ssigkeit der Verwendung von KI im Verh�ltnis von
Unternehmen und Kunden.
Phillip Hofmann berichtete politisch brisant und fesselnd �ber
die zentrale Datenerfassung von Personen ohne deutsche
Staatsangehçrigkeit im Ausl�nderzentralregister und die damit
verbundenen Eingriffe in und Implikationen f�r das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung. Jonas Botta erl�uterte, we-
niger kontrovers, doch nicht minder interessant, den California
Consumer Privacy Act im Vergleich mit der DSGVO. Dieses
Panel zum internationalen Datenschutz wurde abgerundet
durch Florian Wagners Referat �ber den Datenschutz und die
Volksrepublik China. Es gelang ihm, dem Publikum Einblicke
in die rechtlichen Grundlagen des chinesischen Datenschutz-
rechts zu geben. Sein Beitrag wurde ebenfalls von der Jury
der DSRI mit dem „Best Paper Award‘‘ ausgezeichnet.
Der letzte Tag der Herbstakademie stand im Zeichen des Im-
materialg�terrechts. Stefan Mçllenkamp leitete ihn mit dem
Thema „Zivilrechtlicher Schutz von Daten als Vermçgens-
wert‘‘ ein. Sebastian Louven stellte im Lichte aktueller Urteile
und GWB-Novellen die Besonderheiten bei der kartellrecht-
lichen Regulierung der Digitalwirtschaft dar und warb bez�g-
lich des Datenzugangs f�r bereichsspezifische Vorgaben. Im
Update zum Immaterialg�terrecht von Volker Schumacher
konnten sich die Anwesenden durch die Darstellung wichtiger
Urteile insbesondere im Marken- und Urheberrecht auf den
neuesten Stand bringen. Das Panel endete mit von Viktoria Leh-
ner vermittelten Einsichten in die rechtlichen Implikationen
von der Messung des Stromverbrauchs durch „Smart Meter‘‘.
Im zweiten Block des Tages wandten Philip Bitter und Chris-
tian Straker ihren Blick von der Frage des „Dateneigentums‘‘
ab und der Frage des Zugangs zu Daten zu. Spannende prakti-
sche und theoretische Einblicke in die Mçglichkeiten von Legal
Techs bot Charlotte Germershausen mit ihrem Vortrag zur au-
tomatisierten Rechtsberatung durch Chatbots. Dabei konnte sie
Erfahrungen aus ihrem Arbeitsfeld – einem Chatbot f�r Auf-
tragsverarbeitungsvereinbarungen – einfließen lassen. Fabian
Landscheidt erl�uterte danach die Patentierbarkeit von K�nst-
licher Intelligenz, w�hrend Robert Sterner die Probleme und
Mçglichkeiten des Markenschutzes im digitalen Umfeld dar-
stellte.
Geschlossen wurde die 20. Herbstakademie mit einem Block
zum Telekommunikations- und Steuerrecht. Thorsten Ammann
zeigte anhand eines Praxisbeispiels Einsatzmçglichkeiten der
Blockchaintechnologien und Smart Contracts auf dem Tele-
kommunikationsmarkt auf. Abschließend gaben Gerd Kiparski
ein Update zum Telekommunikationsrecht, Julia Sinnig eines
zur internationalen Besteuerung der digitalen Wirtschaft und
zuletzt Jens M. Schmittmann eines zum nationalen Steuerrecht.
F�r die ausgezeichnete Organisation der rundum gelungenen
Tagung sei J�rgen Taeger und dem Team um Angela Frçhlich
herzlichst gedankt. Wer nicht persçnlich teilnehmen konnte,
kann die den Vortr�gen zugrundeliegenden Beitr�ge im Ta-
gungsband nachlesen (J�rgen Taeger (Hrsg.), „Die Macht der
Daten und der Algorithmen. Regulierung von IT, IoT und KI‘‘,
OlWIR 2019, 902 S., 69,80 J.) oder auf der Website des DSRI
die Aufzeichnungen ansehen: https://www.dsri.de/herbstakade
mie/herbstakademie_2019-vortraege.html.
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